.)°<‘ Checkliste fur naturwissenschaftliche Unterrichtsraume
4" Fachbereich PHYSIK

Unfallkasse Baden-Wirttemberg

Vorbemerkungen:

Diese Handreichung soll sowohl die Schulleitung zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern als auch den Sachkostentrager bei der Aufgabe
unterstitzen, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Schilerinnen und Schdler in allgemein bildenden Schulen zu gewéhrleisten.

Die Handreichung enthélt einen praxisnahen Fragenkatalog, der den Zugang zu den einzelnen Themenbereichen erleichtert und bei der Ermittlung
spezieller Gefahrdungen und Belastungen eine Hilfe ist. Sie befasst sich mit Grundsatzlichem und erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Es ist
ratsam, im Zweifelsfall in den entsprechend zu Grunde liegenden rechtlichen Vorschriften nachzulesen.

Ziel ist ein gemeinsames Handeln im Sinne der Verwaltungsvorschrift ,Gesetzliche Schiilerunfallversicherung, Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz
fur Schilerinnen und Schiiler in Schulen” vom 13. Oktober 1998 (K.u.U. Nr. 18 vom 2.11.1998), die u.a. folgende Aufgaben nennt:

,Die Schule soll mit den ihr zur Verfugung stehenden Mitteln und MaRnahmen das Sicherheitsbewusstsein der Schiler auf allen Gebieten wecken und
foérdern. Die in den Lehrplanen enthaltenen Unterrichtsziele zur Sicherheitserziehung, Unfallverhitung und dem Gesundheitsschutz sind umzusetzen.”
(Abschnitt 11 Nr. 3.1 VwV 1V/1-6600.1/190)

.Die Durchfiihrung der Unfallverhiitung und des Gesundheitsschutzes im inneren Schulbetrieb wird auf den Schulleiter Ubertragen. Er gilt insoweit als
Unternehmer.” (Abschnitt Il Nr. 3.3 VwV 1V/1-6600.1/190)

.Fur die Sicherheit der Schulgebaude, Schulrdume, Anlagen und Einrichtungen im Schulbereich sowie der fir die Schule erforderlichen Gegenstande,
Lehr- und Lernmittel ist der Schultrager (Sachkostentrager) verantwortlich.” (Abschnitt Il Nr. 2 VwV 1V/1-6600.1/190)

Im aulleren Schulbereich tUberprufen und beraten Technische Aufsichtspersonen der gesetzlichen Unfallversicherungstrager Baulichkeiten und Einrich-
tungen auf Grund der bestehenden Vorschriften und Regeln der Sicherheitstechnik.
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Bezugsquellen

Arbeitsblatter fur den naturwissenschaft-

lichen Unterricht (Loseblattsammlung): Neckar-Verlag GmbH, Postfach 1820, 78008 Villingen-Schwenningen

DIN-Normen: Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin

DIN-VDE-Normen: VDE-Verlag GmbH, Merianstralie 29, 63069 Offenbach/M.

DVGW - Regeln: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Postfach 14 01 51, 53006 Bonn
Gesetze und Verordnungen des Bundes: Bundesgesetzblatt Verlag Bundesanzeiger, 53056 Bonn

Gesetze und Verordnungen des Landes: Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden-Wirttemberg

GUV - Schriften: Zustandiger Unfallversicherungstréager:

Badischer Gemeindeunfallversicherungsverband / Badische Unfallkasse,
Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe

Monatszeitschrift Arbeit und Gesundheit Erich Schmidt Verlag GmbH & Co,
des HVBG Postfach 304240, 10724 Berlin
Technische Regeln (TRbF, TRG, TRGS): Vertrieb von Einzelexemplaren:

Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraRe 449, 50939 Kdln
BG-Schriften: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Stral3e 449, 50939 Kdéln
VwV verdffentlicht in Kultus und Unterricht: Neckar-Verlag GmbH, Postfach 1820, 78008 Villingen-Schwenningen

Hinweis:  Siehe hierzu auch die “Merkblatter fir den naturwissenschaftlichen Unterricht” der Autoren O. Eisenbarth/ H. Kohler, die vom Referat
Naturwissenschaften am Landesinstitut fiir Erziehung und Unterricht Stuttgart herausgegeben werden und tUber den Neckar-Verlag GmbH Villingen-
Schwenningen zu beziehen sind.
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Priflisten

A  Allgemeiner Teil

Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen

Hier sind auch die allgemeinen Brandschutz- und Explosionsschutzanforderungen zu bertcksichtigen. Hinweise zur Umsetzung finden sich in:
e Arbeitsstattenverordnung

Landesbauordnung

Unfallverhitungsvorschriften (GUV 0.1, 2.10, 3.0, 3.10 u.a.)

Sicherheitsregeln (GUV 16.3, 19.16, 19.16 A u.a.)

Richtlinien und Merkblattern (vgl. GUV 40.0).

A1l Erste Hilfe
Anforderungen an die Durchfihrung der Ersten Hilfe

Verbandkasten laufend Uberprifen und den Inhalt ergénzen (GUV 20.26).

Alle Erste-Hilfe-Leistungen aufzeichnen (Unfallmeldung oder Verbandbuch, GUV 40.6).

Ersthelfer/-innen in ausreichender Anzahl und Verfligbarkeit vorhalten.

In jedem Raum Hinweisschild mit Namen und Raum-/Klassenzimmernummer der Ersthelfer/-innen aushangen.
Telefonnummern fiir Notarzt/Notarztin, Rettungsleitstelle, Ersthelfer/Ersthelferin auslegen bzw. aushangen.

Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MalBnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

A 1.1 |Kodnnen Sie per Telefon jederzeit mit einem Notruf GUV 20.26
nach auf3en gelangen?

A 1.2 |Sind die Notrufnummern auf dem Telefon gut lesbar
angebracht?

A 1.3 |Ist ein kleiner Verbandkasten (DIN 13 157)
Typ C vorhanden?

A 1.4 |Ist der Verbandkasten jederzeit, schnell erreichbar?

A 1.5 |Ist Erste-Hilfe-Material vollstandig vorhanden?
A 1.6 |Wird ein Verbandbuch gefihrt?
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Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

A 1.7 |Ist ein Waschbecken mit Kaltwasseranschluss,
Handbrause, Seifenspender und Einmalhandtiichern
vorhanden?

A 1.8 |[Isteine Augendusche (auch in Kombination mit GUV 16.17
Handbrause méglich) vorhanden?

Anmerkung: Augenspllflaschen mit steriler
Spulflissigkeit sind seit 1.10.93 bzw. 1.10.96 nur
noch zuléssig, wenn kein flieRendes Trinkwasser
zur Verfligung steht!

A 1.9 |[Istein Waschbecken mit Kaltwasseranschluss,
Seifenspender und Einmalhandttichern vorhanden?

A 1.10 | Ist der Fachlehrer/die Fachlehrerin ausgebildeter
Ersthelfer/Ersthelferin?

A 1.11 | Falls nicht, sind die Ersthelfer und Ersthelferinnen
bekannt und jederzeit verfligbar?

A 1.12 | Werden die Ersthelfer und Ersthelferinnen
regelmaRig fortgebildet?

A 1.13 | Sind Anleitungen fir eine wirksame Erste Hilfe
vorhanden und griffbereit?
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A 2 Brandschutz

Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MalBnhahmen Rechtsgrundlage
Nr.
A 2.1 |Sind in naturwissenschaftlichen UnterrichtsrAumen
mindestens zwei giinstig gelegene Ausgange
vorhanden?
(Fluchtfenster im Erdgeschoss als zweiter
notwendiger Flucht- und Rettungsweg wird
akzeptiert)
A 2.2 |Schlagen Tiren im Verlauf von Flucht- und
Rettungswegen in Fluchtrichtung auf?
A 2.3 |Kdnnen die Notausgange wahrend der Schulzeit von GUV 0.1
innen ohne Hilfsmittel getffnet werden?
A 2.4 |Sind die Flucht- und Rettungswege gekennzeichnet GUV 0.1
und freigehalten? GUV 0.7
A 2.5 |lIst ein Rettungsplan mit Fluchtwegskizze und VwV des KM und IM
eingezeichneten Sammelplatzen vorhanden? vom 9.2.1996
(K.u.U. 5/1996 S. 29)
A 2.6 |Sind Einrichtungen des Brandschutzes GUV 0.7
(Feuerldscher) in ausreichender Anzahl gut sichtbar GUV 10.10
an leicht zuganglichen Stellen angebracht und
entsprechend gekennzeichnet?
A 2.7 |Kdnnen die Feuerldéscher im Notfall sofort und GUv 0.1
fachgerecht bedient werden?
A 2.8 |[Werden Feuerldscher regelmafig und fristgeman GUV 0.1
(alle 2 Jahre) auf Funktionstiichtigkeit gepruft?
A 2.9 |Isteine Loschdecke (asbestfrei) vorhanden?
A 2.10 | Ist Léschsand zum Léschen von Metallbréanden
vorhanden?
A 2.11 | Werden leicht entziindliche Stoffe und Gegenstande DIN VDE 0105 Teil 1
in ausreichendem Abstand von elektrischen Anlagen Abs. 3.6
und Betriebsmitteln aufbewahrt? GUV 2.10
VGB 4
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A 2 Brandschutz

Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MaRnhahmen Rechtsgrundlage
Nr.
A 2.12 | Gibt es einen Alarmplan? VwV des KM und IM
vom 9.2.1996

(K.u.U. 5/1996 S. 29)

A 2.13 | Kennen die Lehrkrafte bzw. die Schulerinnen und GUV 57.1.44
Schuler das Alarmsignal fiir die RGumung der
Schule und kann das Signal in allen R&umen gehort
werden?

A 2.14 | Wird in regelméRigen Abstdnden (mindestens 1x im GUV 57.1.44
Schuljahr) eine Raumungstbung durchgefiihrt?
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A 3 Allgemeine bauliche Anforderungen an Fachraume

Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MalBnhahmen Rechtsgrundlage
Nr.
A 3.1 |Sind die Fachrdume gegen das Betreten von GUV 0.1
Unbefugten gesichert? GUV 20.5
. . GUV 20.6
(Schiler haben nur unter Aufsicht der Lehrkraft zu GUV 20 26
Fachrdumen Zutritt!) GUV 57.1.29
A 3.2 |Ist eine ausreichende natirliche Be- und Entliftung
(Gber Fenster) vorhanden?
A 3.3 |Ist eine kunstliche Entliiftung vorhanden?
A 3.4 |Sind Verglasungen (z.B. in Turen) von der Stand- GUV 16.3
flache bis 2 m H6he aus Sicherheitsglas oder
Material mit vergleichbaren Eigenschaften?
(Ausnahme: Fenster mit mindesten 80 cm hohen
und 20 cm tiefen Brustungen)
A 3.5 |Sind die FuRbdden rutschhemmend (R 10)? GUV 16.3
A 3.6 |Sind die FuRbdden flissigkeitsundurchlassig, GUV 16.3
fugendicht und gegen anfallende Stoffe weitgehend
unempfindlich?
A 3.7 | Genigen die FuBbéden den mechanischen GUV 16.3
Belastungen?
A 3.8 |Ist der FuRboden frei von Stolperstellen?
A 3.9 |Liegen Unterrichts- und Nebenrdume auf einer
Ebene?
A 3.10 | Sind Hauptverkehrswege mindestens 1 m breit und
freigehalten?
A 3.11 | Ist zwischen den Schiilerarbeitstischen gentigend
Sicherheitsabstand vorhanden (hintereinander
angeordnet mind. 85 cm, Ricken an Ricken mind.
150 cm)?
A 3.12 | Betragt der Abstand zwischen Lehrerarbeitstisch
und vorderstem Schulerarbeitstisch mind. 1,20 m?
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Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

A 3.13 | Ist eine Schutzscheibe aus Sicherheitsglas (oder
vergleichbaren Eigenschaften) an der Vorderseite
des Lehrertisches vorhanden und funktionsfahig?

(Falls der Abstand zwischen Lehrerarbeitstisch und
vorderstem Schilerarbeitstisch < 1,20 m betragt, ist
eine Schutzscheibe auf jeden Fall erforderlich)

A 3.14 | Sind Schulerarbeitstische auf gestuften Boden
(Horsaal) so nahe an der Stufenvorderkante
aufgestellt, dass vor den Tischen keine betretbare
Flache verbleibt?

A 3.15 | Sind Schiuler- und Lehrerarbeitstische formschlissig
(fest) am Boden befestigt?
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B 1 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Elektrische Anlagen
e Leuchten sind dem Einsatzort entsprechend in ex-geschitzter bzw. staubgeschitzter Ausfiihrung zu installieren
(vgl. GUV 19.8, DIN VDE 0100 und DIN VDE 0165).
¢ Auf geringe Oberflachentemperatur (2 nebeneinander stehende Symbole F im Dreieck) achten.
e Bei raumweise abschaltenden Not-Aus-Schaltern darauf achten, dass die Beleuchtung nicht auf3er Kraft gesetzt werden.
e Elektrische Zuleitungen, die nicht fest installiert sind, regelmaRig auf intakte Zugentlastung, Beschadigungen und Stolperstellen tberprufen.

Lfd. |Prufpunkte (Gefdhrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

B 1.1 |[Kodnnen elektrische Anlagen und Betriebsmittel an
zentraler Stelle (Hauptschalter) abgeschaltet bzw.
abgesperrt werden?

B 1.2 |Ist der Hauptschalter gegen unbefugtes Einschalten
gesichert (Schlisselschalter)?

B 1.3 |Ist eine Not-Aus-Einrichtung vorhanden und leicht,
schnell und gefahrlos zu erreichen (z.B. am
Eingang, am Lehrerarbeitstisch)?

Hinweis: Raumbeleuchtung, Absaugung,
Kihlschranke dirfen durch Not-Aus-Einrichtungen
nicht abgeschaltet werden!

B 1.4 | Sind Not-Aus-Einrichtungen nach dem Abschalten
gegen unbefugtes Wiedereinschalten gesichert
(Schlusselschalter)?

B 1.5 |[Istsichergestellt, dass bei Entriegelung der Not-Aus-
Einrichtungen angeschlossene Gerate nicht
automatisch wieder anlaufen?

B 1.6 |Sind Netzstromkreise fir Schilerarbeitsplatze mit
30 mA-Fehlerstromschalter (FI-Schutzschalter)
gesichert?

B 1.7 |[Sind vorhandene Experimentierstande fur
Experimente mit elektrischem Strom mit Schutz-
kleinspannungen bis 25 V Wechsel- oder 60 V-
Gleichstrom ausgestattet?
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Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

B 1.8 | Werden fir einpolige Anschlussstellen
bertihrungssichere Steckdosen (Laborbuchsen,
Sicherheitsbuchsen mit vollstdndigem
Beruhrungsschutz) verwendet?

B 1.9 |Befinden sich Verteiler, Schalttafeln, Kabel, Stecker,
Steckdosen in einwandfreiem Zustand?

B 1.10 | Sind Arbeitstische, Energiezellen und Maschinen mit
fest installierten Ver- und Entsorgeleitungen gegen
Abreifl3en der Leitungen gesichert?

B 1.11 | Sind Energieentnahmestellen, Anschlisse (z.B.
Steckdosen) gegen mechanische Beschadigung
geschitzt?

B 1.12 | Sind Anschlisse so verlegt, dass sie keine
Stolperstellen bilden (z.B. Kabeltunnel)?

B 1.13 | Werden ortsfeste Anlagen und Betriebsmittel
mindestens alle vier Jahre durch Sachkundige
(Elektrofachkraft) gepruft?

B 1.14 | Werden ortsverénderliche elektrische Betriebsmittel
(z.B. Gerate, Verlangerungskabel etc.) mindestens
jahrlich durch Sachkundige/EUP gepruft?

B 1.15 | Wurden die Schillerinnen und Schuler darauf GUV 2.10
hingewiesen, dass Stérungen an elektrischen
Geraten sofort zu melden sind?

B 1.16 | Wurde den Schilerinnen und Schiilern untersagt GUV 2.10
elektrische Gerate, selbst zu reparieren und erfolgte
eine Unterweisung bzw. Einweisung in die
Handhabung vor Beginn der Tatigkeit?

B 1.17 | Werden die Notabschalteinrichtungen innerhalb der DIN VDE 0113
Unterrichtsraume regelmafig geprift? EN 60204
B 1.18 | Besitzen alle seit Januar 1996 neu in Verkehr GUV 2.10

gebrachten Geréate ein CE-Kennzeichen?
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B 2 Umgang mit radioaktiven Stoffen und Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen
Lfd. |Prufpunkte Ja Nein Bemerkungen/MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.
B 2.1 | Wird mit radioaktiven Stoffen umgegangen?
B 2.2 |Wenn ja, welche Stoffe sind dies?
B 2.3 | Wird gepriift, ob die vorhandenen radioaktiven
Stoffe erforderlich sind?
B 2.4 |Wird geprift, ob radioaktive Stoffe mit
gesundheitlich geringerem Risiko eingesetzt
werden kdnnen?
B 2.5 [Sind Anlagen, Gerate, Rdume, Schutzbehalter, in
denen sich radioaktive Stoffe befinden, dauerhaft mit
dem Strahlenschutzwarnzeichen gekennzeichnet?
Kennzeichnung muss die Worte ,Vorsicht —
Strahlung oder Radioaktiv* beinhalten
B 2.6 |Istein Inventarverzeichnis fir radioaktive
Stoffe/Einrichtungen vorhanden?
B 2.7 |Ist die Verwendung radioaktiver Stoffe oberhalb der
Freigrenze der zustéandigen Behdrde angezeigt
worden (Gewerbeaufsichtsamt)?
B 2.8 |Ist ein Strahlenschutzbeauftragter schriftlich bestellt 88 3, 4 StrSchv
und dem Gewerbeaufsichtsamt angezeigt worden, 88 3, 4 ROV
wenn radioaktive Stoffe/Vorrichtungen oberhalb der VwV Nr. 4672-51 vom
Freigrenze verwendet werden? 7.8.1992
(K.u.U. 1992, S. 473)
B 2.9 | Wurde die fur den Strahlenschutz erforderliche
Fachkunde nachgewiesen (Bescheinigung)?
B 2.10 | Ist der Strahlenschutzverantwortliche (in der Regel
der Schulleiter/-in) offiziell benannt und bekannt?
B 2.11 | Werden die Bestimmungen der
Strahlenschutzverordnung eingehalten?
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Lfd. |Prifpunkte Ja Nein Bemerkungen/MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

B 2.12 | Werden radioaktive Stoffe vorschriftsmaRig
aufbewabhrt (in verschlieRbaren, gekennzeichneten
Schrénken)?

B 2.13 | Werden ausschlieRlich bauartenzugelassen
Roéntgengerate verwendet?

B 2.14 | Sind die verwendeten Gasentladungsroéhren
bauartzugelassen?

B 2.15 | Werden Rontgengerate dem Gewerbeaufsichtsamt
angezeigt und regelméfig (alle 5 Jahre) durch
Sachverstandige gepruft?

B 2.16 | Liegt eine Bedienungsanleitung fur
Rontgeneinrichtungen vor?

B 2.17 | Sind Rdntgeneinrichtungen gegen unbefugtes
Inbetriebsetzen (z.B. durch Schlisselschalter)
gesichert?

B 2.18 | Werden radioaktive Praparate so gelagert, dass eine
unzuléssige Exposition der Umgebung vermieden
wird und sind diese gegen den Zugriff Unbefugter
gesichert (z.B. abschlieRbarer Stahlblechbehalter)?

B 2.19 | Sind radioaktive Praparate und Aufbewahrungs-
behaltnisse mit dem Warnzeichen ,Warnung vor
radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlen”
gekennzeichnet?

B 2.20 | Werden beschadigte oder zerstorte Praparate/
Vorrichtungen aus dem Verkehr gezogen und durch
die Schulleitung der zustandigen Behdérde
gemeldet?

B 2.21 | Wird regelméaRig Nachweis tiber Erwerb, Abgabe,
Verbleib radioaktiver Stoffe/Vorrichtungen
(Aufbewahrungspflicht 30 Jahre) gefihrt?

B 2.22 | Liegt ein Entsorgungskonzept fur radioaktive
LAbfalle", zerstorte oder beschadigte Préaparate vor?
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B 3 Laser-Gerate im Unterricht

Lfd. |Prufpunkte Ja Nein Bemerkungen/MalRinahmen Rechtsgrundlage
Nr.
B 3.1 |Sind Laser-Gerate vorhanden und werden sie im GUV 2.20
Unterricht verwendet? VwV Nr. 4679-51 vom
. N . N 23.10.1992
B 3.2 [Werden die Zugénge zum Laserbereich wéhrend (K.u.U. 1992, S. 549)

des Betriebs durch Warnschilder nach DIN 4844,
Teil 1, gekennzeichnet?

B 3.3 |[Sind die Laser-Gerate entsprechend ihren
Leistungsmerkmalen klassifiziert und
gekennzeichnet (Warnhinweise)?

B 3.4 |Ist sichergestellt, dass nur Laser bis einschlieRlich
Klasse 2 zu Anwendung kommen?

B 3.5 |[Werden Laser der Klasse 2 nur von befugten und
unterwiesene Lehrkréaften bedient?

B 3.6 | Erfolgte vor dem Umgang mit Laser-Geraten eine
entsprechende Unterweisung/Einweisung aller
Beteiligten?

B 3.7 [Liegt eine Bedienungsanleitung des
Herstellers/Lieferanten vor?

B 3.8 |Ist der Laser mit einer Warnkennzeichnung
versehen?

B 3.9 |lIst der Einschaltbereich des Lasers durch eine
Kontrolllampe o.4. jederzeit erkennbar?

B 3.10 | Ist das Lasergehause verplombt oder so
eingerichtet, dass der Laser beim Offnen des
Gehauses zwangsweise abgeschaltet wird?

B 3.11 | Sind Laser der Klasse 2 mit einer Einrichtung
versehen, welche die Strahlleistung begrenzt und
die nur durch Betatigung eines Schalters durch die
Lehrkraft unwirksam gemacht werden kann?

B 3.12 | Ist der Laserbereich auf das notwendige Mal3 (z.B.
durch Abschirmung) begrenzt?
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Lfd. |Prifpunkte Ja Nein Bemerkungen/MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

B 3.13 | Werden Experimente mit Lasern der Klasse 2 so
gestaltet, dass der direkte Blick in den Strahl und
seine Reflexe (z.B. durch Abschirmung) vermieden
wird?

B 3.14 | Werden Experimente mit Lasern der Klasse 2 so
gestaltet, dass bei Beobachtung der erzeugten
Figuren im diffusen, gestreuten oder gebeugten
Laserlicht die Blendungsgrenze nicht Gberschritten
wird?

B 3.15 | Werden die Betriebs- und Anwendungsvorschriften
eingehalten?

Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz in allgemein bildenden Schulen, Ausgabe Marz 200317



B4  Gasanlagen, Gasanschlisse, Kartuschenbrenner

Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen/MalRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.
B 4.1 |Kdnnen Leitungen von Gasversorgungsanlagen an GUV 16.3
zentraler Stelle abgeschaltet oder abgesperrt GUV 16.17
werden? DVGW G 621

B 4.2 | Sind fur Schilerexperimentiertische Zwischen-
absperreinrichtungen und Gasmangelsicherungen
vorhanden?

B 4.3 |[Sind die Auslasshéhne gegen unbeabsichtigtes
Offnen gesichert?

B 4.4 |lIst an den Auslasshahnen der Einschaltzustand
erkennbar?

B 4.5 |Sind Arbeitstischen und Energiezellen zur Sicherung
von festinstallierten Ver- und Entsorgungsleitungen
fest verankert?

B 4.6 |Sind Entnahmestellen an Arbeitstischen und
Energiezellen gegen mechanische Beschadigung
gesichert?

B 4.7 |Werden in Unterrichtsraumen Fliissiggasflaschen
(Butan, Propan) nur bis zu einem Fllgewicht von 14
kg aufgestellt?

B 4.8 |Werden Flissiggasflaschen in einem
verschlie3baren Schrank (meist am Lehrertisch) mit
Laftungsschlitzen in Bodennahe aufbewahrt?

B 4.9 | Sind Flussiggasflaschen mit brennbaren
Flissigkeiten stehend, standsicher und gegen
Erwarmung geschiitzt (max. 40 °C) aufgestellt?

B 4.10 | Sind Flussiggasflaschen mit brennbaren
Flissigkeiten in RGumen Uber Erdgleiche
aufbewahrt?

B 4.11 | Sind Gasleitungen, die mit anderen Leitungen
verwechselt werden kdnnen, gekennzeichnet?

B 4.12 | Sind die Armaturen und Schlauche dicht?
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Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen/MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

B 4.13 | Werden ortsfeste Fliissiggasanlagen mindestens
alle 4 Jahre durch Sachkundige (z.B.
Gasinstallateure) auf Dichtheit, ordnungsgemafie
Beschaffenheit, Funktion und Aufstellung gepruft?

Prufbescheinigung erforderlich!

B 4.14 | Kénnen die vorhandenen Kartuschenbrenner
kippsicher aufgestellt werden?

B 4.15 | Werden Kartuschenbrenner verwendet bei denen
das unbeabsichtigte Losen der Kartusche und das
unzuléassige Erwarmen der Kartusche verhindert ist?

B 4.16 | Werden nur zugelassene Bunsenbrennerschlauche
verwendet?

B 4.17 | Werden Kartuschen nur von Lehrkraften
ausgetauscht?

B 4.18 | Werden Kartuschenbrenner in entliifteten Schranken
Uber Erdgleiche aufbewahrt?
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C1 Unterweisung fur den Umgang mit Gefahrstoffen

Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MalBnhahmen Rechtsgrundlage
Nr.
C 1.1 |Liegen die einschlagigen Richtlinien und Erlasse fir GUV 19.16
den ,Umgang mit Gefahrstoffen im Unterricht* aus GUV 19.16 A

C 1.2 | Wird ermittelt, welche Gefahrstoffe in der Schule fir
Unterrichtszwecke verwendet werden? -
Gefahrstoffermittlung

C 1.3 | Werden Gefahrstoffe ausschlief3lich Gber den
Fachhandel oder vom Hersteller bezogen?

C 1.4 | Sind die vorhandenen Gefahrstoffe in einem
Verzeichnis listen- und mengenmalfiig erfasst und
wird das Verzeichnis auf aktuellem Stand gehalten?
- Gefahrstoffkataster

C 1.5 | Wird gepruft, ob Stoffe mit gesundheitlich
geringerem Risiko eingesetzt werden kénnen? -
Ersatzstoffsuche

C 1.6 |Werden die vorhandenen Gefahrstoffe
ordnungsgemal gekennzeichnet —
Kennzeichnungspflicht

Bei Standflaschen oder StandgefaRRe fiir den
Handgebrauch genligt vereinfachte Kennzeichnung
(Bezeichnung des Stoffes/Zubereitung, Bezeichnung
der Bestandteile der Zubereitung,
Gefahrstoffsymbole mit zugehoriger
Gefahrenbezeichnung — gilt nicht fur Standflaschen
von mehr als 0,125 1))

C 1.7 | Werden Herstellungs- und Verwendungsverbote fur
bestimmte Gefahrstoffe beachtet?

C 1.8 | Werden am Arbeitsplatz nur unbedingt notwendige
Mengen an Gefahrstoffen (Handgebrauch,
Tagesbedarf) aufbewahrt?

C 1.9 |lstsichergestellt, dass in Raumen, in denen mit
Gefahrstoffen umgegangen wird, keine Nahrungs-
und Genussmittel eingenommen werden?
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Lfd.
Nr.

Prifpunkte (Gefahrdungen / Belastungen)

Ja

Nein

Bemerkungen / MaRnahmen

Rechtsgrundlage

C1l.10

Liegt ein Entsorgungskonzept vor und werden nicht
mehr identifizierbare und entbehrliche Gefahrstoffe
sachgerecht entfernt und entsorgt?

Cc111

Sind geeignete und entsprechend gekennzeichnete
Sammelbehalter aufgestellt, evtl. mit Auffangwanne?

C112

Existiert eine Sammlung von aktuellen
Sicherheitsdatenblattern der vorhandenen
Gefahrstoffe zur Erstellung von Betriebsan-
weisungen?

8§ 14,16 GefStoffV

C1.13

Gibt es inhaltlich ausreichende
Betriebsanweisungen am Arbeitsplatz?

Bitte zur Durchfihrung der GefStoffV die VwV Nr.
5534-51 vom 12.12.1997 beachten (K.u.U. 1998, S.
14)!

§7GUVO0.1

8§45 GUV 0.1
§ 20 GefStoffV

C114

Werden regelméaRig Unterweisungen der Lehrkréfte
(mindestens einmal jahrlich) und der Schilerinnen
und Schiler (in regelmaRigen Abstanden)
durchgefiihrt

(z. B. Mutterschutz, Jugendarbeitsschutz)?

8§45 GUV 0.1
§ 24 GefStoffVv

C1l.15

Werden die Bestimmungen des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes
eingehalten?

Beschéftigungsverbote und —beschrankungen fir
bestimmte Personen (z.B. werdende und stillende
Muitter, geburtsfahige Frauen) beachten

GefStoffV
JArbSchG
MuSchG

C1.16

Werden die Schuilerinnen und Schiler vor speziellen
Arbeitsaufgabe unterwiesen?

8§7GUV 0.1
§ 19 Abs. 5 GefStoffVv

c117

Gibt es Betriebsanweisungen fir den
Hausmeister/das Reinigungspersonal?

C1.18

Wird das Reinigungspersonal mindestens einmal
jahrlich (vom Sachkostentréger) anhand der
Betriebsanweisung unterwiesen?
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Lfd. |Prufpunkte (Gefahrdungen / Belastungen) Ja Nein Bemerkungen / MaRnahmen Rechtsgrundlage
Nr.

C 1.19 | Wird die richtige Benutzung der technischen §4 GUV 0.1, 14
Schutzeinrichtungen (z.B. Abziige) gezeigt bzw. §4VBG1, 14
gelibt?

C 1.20 | Wird die richtige Benutzung der zur Verfiigung
gestellten persénlichen Schutzausrustung (z.B.

Schutzbrillen, Handschuhe) gezeigt und geibt?
C 1.21 | Sind in den Lehr- und Ubungsraumen Hinweise zur

Ersten Hilfe, Gefahrensymbole und R- und S-Satze
ausgehéangt?

22

Unfallverhitung und Gesundheitsschutz in allgemein bildenden Schulen, Ausgabe Méarz 2003




	Checkliste für naturwissenschaftliche Unterrichtsräume
	Fachbereich PHYSIK
	Vorbemerkungen:

	Liste der GUV-Vorschriften dieser Handreichung
	Bezugsquellen
	Prüflisten
	A Allgemeiner Teil
	 Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
	A 1 Erste Hilfe
	A 2 Brandschutz
	  A 2 Brandschutz
	A 3 Allgemeine bauliche Anforderungen an Fachräume
	B 1 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
	B 3 Laser-Geräte im Unterricht
	B4 Gasanlagen, Gasanschlüsse, Kartuschenbrenner
	C 1 Unterweisung für den Umgang mit Gefahrstoffen


